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Zum Geleit

Am 28. April 2023 feiert Jan C. Joerden seinen 70. Geburtstag. Dies nehmen
seine Freunde, Kollegen, Schüler und wissenschaftlichen Weggefährten aus dem
In- und Ausland zum Anlass, ihn mit der vorliegenden Festschrift zu ehren.

Der Jubilar wurde 1953 als Sohn von Dr. phil. Rudi Joerden und der Diplom-Bi-
bliothekarin Erika Joerden in Essen geboren. Nach demAbitur amWalddörfer-Gym-
nasium in Hamburg-Volksdorf nahm er im Sommersemester 1972 das Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg auf. Während des Studiums war
er für drei Semester zur Ableistung des Zivildienstes beurlaubt. Im Oktober 1978
folgte die Erste Juristische Staatsprüfung und kurz danach die Ernennung zum Re-
ferendar beim Hanseatischen Oberlandesgericht. Neben dem Referendarsdienst war
Joerden ab dem 1. Oktober 1980 als wissenschaftliche Hilfskraft, dann als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg am Seminar für Rechtsphiloso-
phie tätig. 1981 absolvierte Joerden die Zweite („Große“) Juristische Staatsprüfung.

1982 wurde er zum Akademischen Rat an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg ernannt und dem Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Rechtsphilosophie zugeordnet. Dort arbeitete er als Assistent für Joachim
Hruschka. Am 10. Mai 1985 wurde Joerden zum Dr. jur. mit einer Arbeit zum
Thema „Dyadische Fallsysteme im Strafrecht“ promoviert. Kurz danach, am 2. Au-
gust 1985, folgte die Eheschließung mit Christa Joerden. 1987 habilitierte sich der
Jubilar für die Fächer Strafrecht, Rechtsphilosophie und Juristische Logik an der Ju-
ristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Am
4. September 1987 wurde er zum Privatdozenten ernannt. Die Habilitationsschrift
mit dem Titel „Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs: Relatio-
nen und ihre Verkettungen“ wurde mit dem „Konrad Hellwig-Preis“ des Universi-
tätsbundes der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgezeichnet.

Es folgten die Ernennung zum Akademischen Oberrat und ein Stipendium der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Heisenbergprogramms
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, welches während der nachfol-
genden Lehrstuhlvertretungen jeweils unterbrochen wurde. Joerden vertrat u. a. an
der FU Berlin, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an
der Universität Trier.

Am 14. Juni 1993 wurde er schließlich auf den Lehrstuhl für Strafrecht, insbeson-
dere Internationales Strafrecht und Strafrechtsvergleichung sowie Rechtsphiloso-
phie an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) berufen. Von Anfang an
engagierte sich Joerden nicht nur in der Forschung und Lehre, sondern auch in



der Universitätsverwaltung und war von den Jahren 1994 bis 1998 Prorektor für
Struktur, Planung und Finanzen. 1995–2019 wirkte er zudem als Geschäftsführen-
der Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Ethik (IZE) an der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder). Einen Ruf an die Universität Rostock lehnte er 1997 ab,
ebenso einen Ruf an die Universität Augsburg im Jahre 2001.

Parallel zu seinen Tätigkeiten an der Viadrina engagierte sich Joerden auch für die
akademische Zusammenarbeit mit Polen und wirkte von 1997 bis 2002 als Mitglied
des Leitungsgremiums des Collegium Polonicum in Słubice (Polen), einer Gemein-
schaftseinrichtung der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań und der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder). 1998 bis 2002 war er als Prorektor der Europa-
Universität Viadrina für das Collegium Polonicum zuständig, ab Mai 1999 als Vize-
präsident. 2004 erhielt er in Anerkennung seiner besonderen Leistungen für den Pol-
nisch-Deutschen Austausch die „Medaille für Verdienste um die Adam-Mickiewicz-
Universität zu Posen“. Darüber hinaus wurde ihm am 20. Februar 2015 die Ehren-
doktorwürde der Adam-Mickiewicz-Universität verliehen.

Die Arbeitsschwerpunkte von Jan C. Joerden waren und sind neben dem Straf-
recht und der strafrechtlichen Grundlagenforschung insbesondere das Medizinstraf-
recht und die Rechtsphilosophie. Von 2002 bis 2014 war er Mitglied im Vorstand der
Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR, Deutsche Sek-
tion). Ebenfalls ab 2002 wirkte er als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des
interdisziplinären Zentrums „Medizin-Ethik-Recht“ der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. 2009 bis 2011 war Joerden federführender Leiter der Forschungs-
gruppe „Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere
Entwicklungen der Medizintechnik“ am Zentrum für interdisziplinäre Forschung
(ZiF) der Universität Bielefeld.

Neben diese eindrucksvollen Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Selbstverwal-
tung treten sehr bemerkenswerte rechtsvergleichende Aktivitäten. Joerdens intensive
Kontakte nach Polen wurden bereits erwähnt. Zu nennen sind aber auch die engen
Verbindungen zur Türkei, nach Japan und nach China, die Joerden zu einem der we-
nigen deutschen Strafrechtslehrer gemacht haben, derenWerk international rezipiert
wird. Besonders bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang seine Tätigkeit als
Adjunct Professor an der Özyegin Universität in Istanbul 2012 bis 2018 und der For-
schungsaufenthalt an der Kansai-Universität in Osaka (Japan) im September undOk-
tober 2012. Seit 1993 gibt er, zunächst zusammen mit seinem akademischen Lehrer
Joachim Hruschka und mit B. Sharon Byrd, sowie dann ab 2019 mit Jan C. Schuhr
(Heidelberg), das renommierte „Jahrbuch für Recht und Ethik“ („Annual Review of
LawandEthics“) heraus, anwelchem sich nicht bloß europäische, sondern auch viele
ostasiatische und US-amerikanische Rechtsgelehrte beteiligen. Nicht zu vergessen
ist schließlich Joerdens Engagement im Chinesisch-Deutschen Strafrechtslehrerver-
band (CDSV), dem er seit seiner Gründung im Jahr 2010 angehört.

Wer das Glück hatte, Jan C. Joerden näher kennenzulernen, erlebt einen immer
freundlichen, bescheidenen und zugewandten Gelehrten, der ein gewaltiges Arbeits-
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pensum mit unerschütterlicher Ruhe und überlegener Ironie zu verbinden weiß.
Nicht zuletzt wegen seiner umfassenden interdisziplinären Kenntnisse und einem
bei Professoren keineswegs selbstverständlichen Blick für das praktisch Notwendige
ist Jan C. Joerden ein idealer Organisator; die Zahl der von ihm in Frankfurt (Oder)
und anderswo veranstalteten Tagungen und Workshops dürfte in der deutschen
Rechtsphilosophie und Strafrechtslehre selten sein. Joerdens eigene wissenschaftli-
che Leistungen schließlich machen ihn zu einem der führenden deutschen Straf-
rechtslehrer und Rechtsphilosophen der Gegenwart. Seine Markenzeichen sind Li-
beralität, Scharfsinn und intellektuelle Offenheit. Viele seiner Arbeiten, etwa zur Ju-
ristischen Logik und zurMedizinethik, sind im besten Sinne zeitlos und werden noch
viele Generationen von Juristinnen und Juristen inspirieren. Ad multos annos!

Würzburg/Frankfurt (O.)/Poznań, im Oktober 2022 Eric Hilgendorf,
Gudrun Hochmayr,
Maciej Małolepszy,

Joanna Długosz-Jóźwiak
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